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1. Einleitung und Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte des Bebauungsplans

1.1 Anlass und Ziel der Planung

Die Ortschaft Merkwitz gehdrt zur Stadt Taucha im Landkreis Nordsachsen (Freistaat Sachsen). Das
Plangebiet liegt am westlichen Ortsrand von Merkwitz zwischen Thomas-Mintzer-Weg und im Osten und dem
Merkwitzer Bach im Westen. 1997 wurde der Bebauungsplan Nr. 25 ,Wohngebiet Merkwitz-Nord an der
Seegeritzer Strafle” beschlossen. Das aktuelle 4. Anderungsverfahren betrifft den als Geltungsbereich WA 5
definierten Teilbereich auf den Flurstlicken 15/4, 15/77 und 15/80 der Gemarkung Merkwitz sowie kleine Teile
der Flurstiicke 15/5 und 15/6 als notwendige Waldumwandlungsflache.

Ziel der Planung ist die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes (WA 5) fir sechs giebelstandige
Einzelhéduser, die parallel zueinander entlang dem StraBenverlauf des Thomas-Miintzer-Weg angeordnet
sind. Zur Schaffung des erforderlichen 30-m-Waldabstandes nach §25 Abs. 3 S&chsWaldG) wird eine
Waldumwandlung von 2.524 m? notwendig.

Fir die Belange des Umweltschutzes wird im Bauleitplanverfahren eine Umweltpriifung nach § 2 Abs. 4
BauGB durchgefiihrt, in der die voraussichtlichen Umweltauswirkungen ermittelt sowie in diesem
Umweltbericht beschrieben und bewertet werden.

Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um einen Bebauungsplan im zweistufigen
Regelverfahren.

Laut Entwurf sind nur Einzelhdauser mit einer maximalen Breite von 6,5 m und einer maximalen Lénge von 16
m zulassig. Terrassen dlirfen die Baugrenzen (iberschreiten, jedoch nicht iberdacht werden.

1.2 Lage und Geltungsbereich

Die Anderungsflache befindet sich am Westrand der Ortschaft Merkwitz (Gemarkung Merkwitz, Ortsteil der
Stadt Taucha, Landkreis Nordsachsen). Merkwitz hat 396 Einwohner auf 2,83 km? (Stand 31.12.2016); Taucha
insgesamt 15.759 Einwohner auf 33,22 km? (Stand 31.12.2023). Der Ort mit Ersterwahnung 1266 liegt 3,5 km
NNW des Stadtkerns von Taucha auf der nordwestlichen Talseite des Hasengrabens.

Topographische Lage: Blatt 4540 Zschortau (TK 1:25.000), Koordinaten H = 5697,27-5697,35 / R = 4532,82-
4532,89, ca. 125127 m U. NN. Das Plangebiet liegt auf ca. 128 m (. NN.

1.3 Flachenbilanz der wesentlichen Festsetzungen

Bereich Flache (m*)  Anteil (%)

Geltungsbereich gesamt (Flurstiicke 15/4, 15/77, 15/80, 7.995 100

Teile von 15/5 und 15/6)

Waldumwandlungsflache gesamt 2.524 31,6
davon Flst. 15/4 und 15/80 (innerhalb Geltungsbereich) 2.087 26,1
davon Flst. 15/5+15/6 (nur Flache innerhalb Geltungsbereich) 437 55

Bebaubare Flache (WA5) 2119 26,5
davon max. (iberbaubare Grundflache (GRZ 0,45) 954 11,9
bebaute Flache innerhalb des Baufeldes It. Entwurf 858 10,7

1.4 Wesentliche umweltrelevante Festsetzungen

»  Art der baulichen Nutzung: Allgemeines Wohngebiet (WA 5) gemalt § 4 BauNVO

» MaRe der Nutzung: Grundflachenzahl (GRZ): 0,45, Geschossflachenzahl (GFZ) 0,9, max. 3
Voligeschosse

» Bauweise: offene Bauweise, ausschlieRlich Einzelhduser, max. 6,5 m breit und 16 m lang,
giebelstandig

»  Geplante Anzahl Wohngebaude: 6 Einzelhduser
»  Garagen: nur in der gemeinschaftlichen Garage fir WA5 zuléssig
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»  Vegetation: Mindestens 60 % der nicht Uberbauten Grundstiicksflachen als Vegetationsfléachen, ein
Drittel davon mit Strauchern und Baumen; Ziergehdlze max. 30 %

»  Waldumwandlungsflache: Anlage einer Wildblumenwiese mit Streuobstbdumen sowie zwei
Heckenstreifen als Pufferzonen zum Biotop ,Merkwitzer Bachaue*

» Energie: Verbrennungsverbot fossiler Brennstoffe zur Raumheizung
» Larm: Schallschutz gemaf Larmpegelbereich Ill (Nachtschutzgebiet Flughafen Leipzig/Halle)

+ Niederschlagswasser: Versickerung auf den Grundstiicken, wasserdurchlassige Befestigung von
Zufahrten und Stellplatzen, Zisterne mit Uberlauf auf Streuobstwiese

2. Fachliche Grundlagen und Ziele des Umweltschutzes

2.1 Schutzgebiete gemaR BNatSchG / SachsNatSchG

Schutzgebiete Geltungsbereich / Nachstgelegenes Gebiet Eun_ktlonale
eziehung
Vogelschutzgebiet (SPA) Keine Ausweisung im Geltungsbereich keine
SPA ,Vereinigte Mulde® ca. 11 km
SPA ,Laubwaldgebiete ostlich Leipzig* ca. 13 km
SPA ,Leipziger Auwald* ca. 13 km
FFH-Gebiet Keine Ausweisung im Geltungsbereich keine
FFH ,Partheaue” ca. 1,6 km
Naturschutzgebiet Keine Ausweisung im Geltungsbereich keine

NSG ,wdlperner Torfwiesen® ca. 9 km
NSG ,Werbeliner See* ca. 11 km
Landschaftsschutzgebiet Keine Ausweisung im Geltungsbereich gering
LSG ,Endmoranenlandschaft zwischen Taucha und Eilenburg*
ca. 0,3 km — grenzt an Merkwitz
LSG ,Partheaue-Machern” ca. 0,6 km
Naturdenkmale / GLB Keine Ausweisung im Geltungsbereich keine
Gesetzl. geschiitztes ,Merkwitzer Bachaue" ist innerhalb des Geltungsbereiches  hoch
Biotop (§ 30 BNatSchG / ausgewiesen bzw. grenzt unmittelbar westlich an den
§ 21 SachsNatSchG) Geltungsbereich
Biotop-Bereiche:
»  Stieleichen-Hainbuchenwald feuchter Standorte
»  Gebisch stickstoffreicher ruderaler Standorte
«  Uberwiegender Ziergarten ohne Altbaumbestand

2.2 Regionalplan

In der Karte 14 ,Raumnutzung“ des Regionalplans Westsachsen werden Vorrang- und Vorbehaltsgebiete
dargestellt. Es liegen bis auf das bereits dargestellte Biotop ,Merkwitzer Bachaue® keine weiteren
Uberschneidungen mit einem Vorranggebiet ,Natur und Landschaft*, einem Regionalem Grlinzug oder einer
,Grlinzasur* vor.

2.3 Flachennutzungsplan / Landschaftsplan

Ein eigenstandiger Landschaftsplan existiert fir die Stadt Taucha nicht. Landschaftsplanerische Aussagen und
Zielstellungen sind im Flachennutzungsplan integriert. Im 6ffentlichen Flachennutzungsplan (Stand
31.03.2025) ist die Flache des Geltungsbereichs als gemischte Bauflache und in Richtung Bachaue teilweise
als Waldflache dargestellt.
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2.4 Rechtskraftiger Bebauungsplan

Im rechtskraftigen Bebauungsplan Nr. 25 von 1997 ,Wohngebiet Merkwitz-Nord an der Seegeritzer Stralle” ist
das Plangebiet zum GroRteil als Allgemeines Wohngebiet und an die Merkwitzer Bachaue grenzende

Teilbereiche als Griinflache ausgewiesen.

2.5 Griinordnungsplan

Auf der geplanten Waldumwandlungsflache ist eine Mainahme zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft vorgesehen. Auf der gerodeten Flache soll eine Wildblumenwiese mit

Streuobstbaumen entstehen.

Die Trennung der Streuobstwiese zum verbleibenden Wald / Biotop ist durch Pflanzung einer Heckenstruktur
aus einheimischen, standortgerechten Strauchern in Kombination mit Zauntiiren geplant.

Die Textlichen Festsetzungen enthalten folgende Artenlisten fiir Pflanzmafinahmen:

» Artenliste 1: Kleinbleibende Béume fiir den Straflenraum
» Artenliste 2: Mittelgrol3e bis groRe Straucher zur Abgrenzung gegen die Seegeritzer Stralle und die

Bachaue

» Artenliste 3: Kleine Straucher fiir Heckenpflanzung an Grundstiick 19/1
» Artenliste 4: Arten der Heckenpflanzung an der Nordwestgrenze

» Artenliste 5: Kletterpflanzen fiir AuRenwande, Mauern und Zaune

2.6 Eingriffsregelung

Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung wurde durch das Biiro bioplan (Dr. Petra Strzelczyk) im Dezember 2023
erstellt. Betrachtungsraum: Waldumwandlungsflache insg. 2.524 m2.

Biotoptyp IST

Eichen-Hainbuchenwald/
Stieleichen-Hainbuchenwald feuchter Standorte
(01.05.200/01.05.210)

Geblisch stickstoffreicher ruderaler Standorte
(02.01.300)

Uberwiegender Ziergarten ohne Altbaumbestand
(11.03.740)

IST-Zustand Summe

Biotoptyp PLAN

Sonstige Hecke mit (iberwiegend
gebietsheimischen Laubgehdlzen (02.02.510)
Streuobstwiese auf extensiv genutztem Griinland
(10.03.100)

Uberwiegender Ziergarten ohne Altbaumbestand
(11.03.740)

Einzelgebaude ohne Begriinung (11.06.110)
PLAN-Zustand Summe (ohne externe
Kompensation)

Defizit (Eingriff)

Flache (m?)
1.531

900

95
2.526

Flache (m?)
394,00
1.206,53

750,69
164,78

Biotopwert
(Pkt/m?)

29

17

Biotopwert
(Pkt/m?)

16

23

Gesamtwert
(Pkt)

44.399

15.300

760
60.459

Gesamtwert
(Pkt)

6.304,00
27.750,19

6.005,52

0
40.059,71
-20.399,29
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Ausgleichende Malinahmen Artenschutz:
«  Okologische Baubegleitung
» Bauzeitenregelung
+  SicherungsmalRnahmen des angrenzenden Biotops
» Totholz eingriffsnah belassen
*  Quartier-Ersatzstrukturen fiir Végel und Fledermause
Ausgleichende MaRnahmen Biotopschutz:
+  Pflanzung von Hecken und Streuobstbdumen mit standortgerechten Arten
» Erstaufforstung auf externer Ausgleichsflache, mind. 3533,6 m?
»  Kompensationsverhaltnis: 1:1,4
«  Biotopwert-Uberschuss nach der Erstaufforstung: 67.138 Punkte
» MaBnahme AAFB1 - Erstaufforstung: Flurstlick 184/a, Gemarkung Merkwitz
 Tatsachliche Erstaufforstungsflache: 4.989 m?

2.7 Artenschutz

Aufgrund der Habitatausstattung (hdhlenreicher Waldbestand) wurde ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
erstellt (BioCart 2023).

Ergebnis: Bei Umsetzung aller Vermeidungs- und AusgleichsmaBnahmen sind keine erheblichen
Beeintrachtigungen im Rahmen des Vorhabens zu erwarten und ein Antrag auf Befreiung von den Verboten
des § 44 Abs 1 bis 3 BnatSchG nicht notwendig.

2.8 Anfalligkeit fiir Unfalle oder Katastrophen

Im Plangebiet und seiner unmittelbaren Umgebung sind keine Anlagen mit erhéhtem Stdrfallrisiko bekannt.
Ausgehend von der im Bebauungsplan vorgesehenen Wohnnutzung sind keine besonderen Risiken durch
Unfalle oder Naturkatastrophen zu erwarten, die erhebliche Umweltauswirkungen verursachen kénnten.

Da von der Merkwitzer Bachaue keine Hochwassergefahrdung ausgeht und das Plangebiet auch nicht in
einem festgesetzten Uberschwemmungsgebiet nach § 72 SachsWG liegt, konnen Gefahrdungen durch
Hochwasser oder Uberflutungen ausgeschlossen werden.

2.9 Verwendete Gutachten und Unterlagen

Gutachten / Unterlage Verfasser Erstellung
Gehdlz- und Biotopkartierung (Ersterfassung) IB Hauffe GbR 2015
Faunistische Kartierung BioCart (Dipl.-Ing. J. Kipping) September 2020
Aktualisierung Geholz- und Biotopkartierung bioplan (Dr. P. Strzelczyk) September 2023
Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung bioplan (Dr. P. Strzelczyk) Dezember 2023
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (AFB) BioCart (Dipl.-Ing. J. Kipping) November 2023
Hydrogeologisches Gutachten Baugrundbiro Dr. M. Mokosch e.K. Dezember 2024
Entwurf 4. Anderung zum B-Pan Nr. 25 + wandererarchitekten (R. Wanderer Dezember 2025
Textliche Festsetzungen BDA)
RAPIS-Kartenauszlge Landesdirektion Sachsen / GeoSN 2025
Uberflutungsnachweis Ingenieurblro Pachmann Januar 2025
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2.10 Festlegung des Umfanges und Detaillierungsgrades der Ermittlung der Umweltbelange

Im Rahmen des Verfahrens wurde gepriift, auf welche Umweltbelange die Anderung des Bebauungsplans
voraussichtlich erhebliche Auswirkungen haben kann. Als Vergleichsmalstab dient der rechtskraftige
Bebauungsplan Nr. 25 in seiner bisherigen Fassung, der fir das Plangebiet eine U-férmige Wohnbebauung
mit einer Grundflache von 1.305 m? und einen wesentlich geringeren Abstand zur Bachaue vorsah.

Art, Umfang und

Belang / Mégliche Umweltauswirkungen im Vergleich zum Detaillierungsgrad der

Teilaspekt rechtskraftigen B-Plan Nr. 25, 3. Anderung Ermi
rmittlungen

Flache Reduzierung der (iberbaubaren Flache sowie auch derFlachenbilanz
Verkehrsflache

Boden Reduzierter Versiegelungsgrad. Der Eingriffinden  Flachenbilanz, hydrogeologischem
naturnahen Auenboden der Bachaue ist erheblich Gutachten, Sickertest
geringer.

Wasser Reduzierter Versiegelungsgrad. Kein direkter oder ~ Entwésserungskonzept,
unmittelbarer Eingriff in den Bachlauf. Uberflutungsnachweis

Klima / Luft Durch geringere Versiegelung und den Erhalt eines  Keine weiteren Ermittlungen
groleren Waldbereichs sind die Auswirkungen auf
Kaltluftproduktion und Lokalklima geringer.

Pflanzen Geringeres Mal an Waldumwandlung erforderlich, ~ Gehdlz- und Biotopkartierung,
erheblich weniger Verlust an Waldbiotop. Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung

Tiere Geringerer Habitatverlust aufgrund kleinerer Faunistische Kartierung,
Waldumwandlungsflache und groRerem Waldabstand Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
der Gebaude.

Landschaft Einzelhduser fligen sich harmonischer in die dorfliche Entwurf Bebauungsplan
Struktur ein als das ehemals geplante U-férmige
Mehrfamilienhaus. Geringere Beeintrachtigung des
Landschaftsbildes der Bachaue.

Menschen / Beeintrachtigung durch Verkehrsaufkommen Keine weiteren Ermittlungen
Verkehrslarm  unwesentlich verandert

Menschen/ Beeintréchtigung der Wohnnutzung durch Keine weiteren Ermittlungen
Gewerbelarm  Gewerbelarm unverandert gering

Menschen/ Freizeit- und Erholungsnutzung durch geringere Flachenbilanz

Erholungs- Bebauung eher verbessert

nutzung

Biologische Eingriff in die biologische Vielfalt des Biotops Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag,
Vielfalt ,Merkwitz Bachaue* deutlich geringer Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung

3. Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen

Nachfolgend werden die aufgrund der Festlegung des Umfanges und Detaillierungsgrades der Ermittlung der
Umweltbelange in der Umweltpriifung ermittelten erheblichen Umweltauswirkungen beschrieben und
bewertet.

3.1 Schutzgut Flache

a) Bestand und Bewertung

Die aktuelle Flachennutzung wurde durch Auswertung der Vermessung, dem Flachennutzungsplan, Luftbildern
sowie Ortsbegehungen ermittelt. Die mdgliche Flachennutzung wurde aus dem Entwurf zum Bebauungsplan
entnommen.

Geltungsbereich: 7.995 m? (Flurstiicke 15/4, 15/77, 15/80, teilweise 15/5 und 15/6).
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4. Anderung des Bebauungsplans Nr. 25 ,Wohngebiet Merkwitz-Nord an der Seegeritzer Strafte”
Umweltbericht nach § 2a BauGB

Davon 2.524 m? Waldumwandlungsflache.
Anteil bisher versiegelter Flachen im IST-Zustand: 350 m?
Der Standort ist bis auf das Bestandsgebaude an der stidostlichen Grenze aktuell unbebaut. Ein kleiner Anteil
Verkehrsflache befindet sich auf dem dazugehdrigen Flurstlick 15/77.
b) Prognose bei Durchfiihrung der aktuellen Planung
Durch die geplante Wohnbebauung werden unversiegelte Flachen der Griinbrache dauerhaft iberbaut und
versiegelt.
¢) MaRnahmen zu Vermeidung, Verringerung, Ausgleich erheblicher Umweltauswirkungen

»  Wasserdurchldssige Befestigung von Zufahrten, Stellplatzen und Wegen

»  Mindestens 60 % der nicht (iberbauten Fl&che als Vegetationsflache

» Herabsetzen der GRZ von 0,6 auf 0,45

3.2 Schutzgut Boden

a) Bestand und Bewertung

Das Plangebiet liegt in der Leipziger Tieflandsbucht und umfasst Festgestein (ignimbritische Rhyolithe des
Unterperms) unter machtigen (60-70 m) Tertiar- und Quartérablagerungen verhillt.

Mittleres Schichtenmodell aus 4 Bohrungen (10.12.2024):
+  Schicht 1 (0,00-1,60 m): Auffillungen, schluffig-sandig — eingeschrankte Versickerungseignung
«  Schicht 2 (1,60-5,00 m): Mittelsand, kiesig — geeigneter Versickerungshorizont

Grundwasser in Bohrungen 1-3: 3,3-4,0 m Tiefe.

Grundwasser in Bohrung 4: kein Grundwasser bis 3,5 m.

Mit den Festsetzungen der 3. Anderung des Bebauungsplans 25 ist bereits eine Uberbauung auf 60% der
Flache zuldssig. Damit gehen die nattirlichen Bdden in diesen Bereichen mit ihren Funktionen verloren. Zudem
kommt es durch die Baumalinahmen zu Abgrabungen, Aufschiittungen und Verdichtungen, die
Beeintrachtigungen der Bodenfunktionen verursachen.

b) Prognose bei Durchfiihrung

Versiegelung und Uberbauung beeintrachtigen Bodenfunktionen dauerhaft. Jedoch durch die wesentlich
reduziertere tiberbaubare Flache im Vergleich zum letzten giiltigen Bebauungsplan (3. Anderung zu Nr. 25) in
einem geringeren Mafle. Im Bereich der Versickerungsanlage ist ein Bodenaustausch der Schicht 1
(Auffullungen) erforderlich, da die Entleerungszeit 36,71 h den Richtwert von 24 h iberschreitet.
c¢) MaBnahmen zu Vermeidung, Verringerung, Ausgleich erheblicher Umweltauswirkungen

» Begrenzung der Neuversiegelung auf das notwendige Maf}

»  Wasserdurchldssige Befestigung; Versickerung auf Grundstick

*  Muldenversickerung nach DWA-A 138: Breite 10 m, Lange 14,14 m, Flache 141,38 m?, Einstauh6he

h=0,30m
» Bodenaustausch Schicht 1 durch nachweislich unbelastetes, durchlassiges Material im Bereich der
Sickeranlage
3.3 Schutzgut Wasser

a) Bestand und Bewertung

- Grundwasser/Niederschlagswasser
Das Planungsgebiet ist nicht innerhalb eines Trinkwasser- oder Heilquellenschutzgebiets oder innerhalb des
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4. Anderung des Bebauungsplans Nr. 25 ,Wohngebiet Merkwitz-Nord an der Seegeritzer Strafte”
Umweltbericht nach § 2a BauGB
Hochwassereinflussbereichs der Parthe gelegen.
Oberflachennahes Grundwasser: 3,3—4,0 m unter Gelande (Hydroisohypse 123 m U. NN).
Tieferes Grundwasser (Hauptterrasse): ca. 25 m unter Gelande (ca. 102 m G NN, Hydroisohypse 117 m NN)

Die Versickerungsversuche, die im Rahmen der Bearbeitung des hydrogeologischen Gutachtens durchgefiihrt
wurden (Sickertest am 11.12.2024, drei Versuche), ergaben eine maRige Durchlassigkeit im Untergrund. Die
Schicht 1 (Auffiillungen, schluffig-sandig, 0,00-1,60 m) weist eine eingeschrankte Versickerungseignung auf.
Der versickerungsfahige Horizont liegt in Schicht 2 (Mittelsand, kiesig, ab 1,60 m Tiefe). Die ermittelte
Entleerungszeit der Versickerungsanlage von 36,71 h iberschreitet den Richtwert von 24 h, weshalb im
Bereich der geplanten Sickeranlage ein Bodenaustausch der Schicht 1 erforderlich ist.

- Oberflachengewésser

Das Untersuchungsgebiet liegt nicht im Hochwassereinflussbereich der Parthe (HQ 100 ~ 108,88 m NHN).
Der Merkwitzer Bach ist im Plangebiet verrohrt, also nicht als offenes Oberflachengewdsser vorhanden. Das
geschiitzte Biotop ,Merkwitzer Bachaue® ist Bestandteil des Waldstreifens langs des Baches.

b) Prognose bei Durchfiihrung

Der Versiegelungsgrad im Geltungsbereich andert sich bei Umsetzung der Planung folgendermalen:

Situation Wert
Ist-Situation ca.8%
Genehmigter Bebauungsplan 25, 3. Anderung ca. 25 %
Geplanter Bebauungsplan 25, 4. Anderung ca. 15 %

wodurch die Versickerung von Niederschlagswasser auf diesen Flachen unterbunden wird. Aufgrund der
begrenzten Versickerungsleistung der Oberschicht des anstehenden Bodens ist ein Wassermanagement und
der Austausch der 1. Schicht erforderlich.

¢) MaRnahmen zu Vermeidung, Verringerung, Ausgleich erheblicher Umweltauswirkungen

Im Vergleich zur rechtskraftigen 3. Anderung des Bebauungsplans 25 kommt es aufgrund der Neuverteilung
der Versiegelung und Unterbindung der Muldenversickerung zu einer verbesserten Auswirkungen auf das
Schutzgut Wasser/Grundwasser.
Im Bebauungsplan festgesetzte Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen:

*  Begrenzung der GRZ

+  Versickerung des Niederschlagwassers in flachen Sickermulden je Geb&ude
«  Wasserdurchlassige Befestigungen der PKW-Stellplatze und der FuBwege

 durch Einhaltung des Niederschlagswasser-Management werden auch nachteilige Auswirkungen auf
das Schutzgut Oberflachenwasser vermieden

- Abwasser

Die Abwasserentsorgung der geplanten Wohnbebauung erfolgt diber eine unterirdische biologische Klein-
klaranlage mit Filtrationswirkung fiir 32(G)W, die das gereinigte Abwasser in der Ablaufklasse C geruchsfrei in
die Merkwitzer Bachaue/ Hasengraben muldenférmig auf eigenem Grundstlick ableitet und versickert. Das
System muss nach EN 12566-3 zertifiziert sein. Die Erlaubnis der biologischen Klaranlage wurde von der ZV-
WALL in Aussicht gestellt. Sie ist noch bei der Unterer Wasserbehdrde Landkreis Nordsachsen zu beantra-
gen.

Die Einleitung ist so zu gestalten, dass keine erheblichen Beeintrachtigungen der Gewasserqualitit und Bo-
denerosion und des geschiitzten Biotops ,Merkwitz Bachaue' entstehen.
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4. Anderung des Bebauungsplans Nr. 25 ,Wohngebiet Merkwitz-Nord an der Seegeritzer Strafte”
Umweltbericht nach § 2a BauGB

3.4 Schutzgut Klima

a) Bestand und Bewertung

Das Plangebiet liegt in der Leipziger Tieflandsbucht und wird derzeit hauptsachlich von Griinbrache und einer
bewaldeten Flache eingenommen sowie zu einem kleinen Teil von einem Bestandsgebaude und einem
versiegelten Wendehammer.

Die begriinten Bereiche sorgen dafir, dass sich Kaltluft bilden kann. Die Vegetation bewirkt, dass sich die
Flache weniger stark aufheizt als die umliegenden

bebauten und versiegelten Flachen. Die regionale und Uberregionale klimatische Situation

ist gekennzeichnet durch Luftmassen, die liberwiegend entsprechend der Hauptwindrichtung aus Siidwesten
das Plangebiet Gberstrémen.

b) Prognose bei Durchfiihrung

Die Waldflache im Plangebiet hat eine Funktion als Kaltluftproduzent fir die angrenzende Siedlung. Durch die
Waldumwandlung auf 2.524 m? geht diese Funktion in Teilen verloren.

Bei Umsetzung der Planung reduziert sich der Anteil klimawirksamer Vegetationsflachen. Die Kaltluftbildung
reduziert sich.

c¢) MaBnahmen zu Vermeidung, Verringerung, Ausgleich erheblicher Umweltauswirkungen

Die Neuanlage von Streuobstwiese, Hecken und Vegetationsflachen (mind. 60 % der nicht iberbauten Flache)
wirkt teilweise kompensierend auf die ausbleibende Kaltluftproduktion.

Die Grundflachen von Zufahrten, Stellplatzen und Wegen sind in wasserdurchlassiger Bauweise zu befestigen.
Aufgrund der geplanten offenen Bebauung ist ein durchflieBender Luftstrom durch die Siedlung weiter mdglich,
so dass der Luftaustausch weiter gewahrleistet ist.

3.5 Schutzgut Luft

a) Bestand und Bewertung

Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich derzeitig und auch in Planung keine Emissionsquellen fur
Schadstoffe.

b) Prognose bei Durchfiihrung

Mit der Festsetzung des Wohngebiets ist mit Schadstoffemissionen durch zusétzlichen Strallenverkehr zu
rechnen. Allerdings sieht die aktuelle Planung weniger Wohneinheiten und somit weniger Verkehrsaufkommen
im Vergleich zum bereits beschlossenen Bebauungsplan Nr. 25, 3. Anderung vor.

Hinsichtlich der sehr geringen zusatzlichen Verkehrslast durch die geplanten 6 Einfamilienhauser ist davon
auszugehen, dass die gesetzlichen Richtwerte der européischen Luftqualitatsrichtlinie 2008/50/EG Luft
eingehalten werden.

¢) MaRnahmen zu Vermeidung, Verringerung, Ausgleich erheblicher Umweltauswirkungen
Im Bebauungsplan festgesetzte Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen:

+ Festsetzung zur Beschrankung von Feuerungsanlagen: das Verbrennen fossiler Brennstoffe zum
beheizen der Wohngebaude ist im Geltungsbereich untersagt.

+ Anordnung der Gebaude ermdglicht Zirkulation und Austausch von Luftmassen

3.5 Schutzgut Pflanzen

a) Bestand und Bewertung
Die Waldumwandlungsflache (2.524 m?) umfasst folgende Biotoptypen:
+  Stieleichen-Hainbuchenwald feuchter Standorte (01.05.210): 1.531 m? — geschitzter Biotop § 21
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4. Anderung des Bebauungsplans Nr. 25 ,Wohngebiet Merkwitz-Nord an der Seegeritzer Strae
Umweltbericht nach § 2a BauGB

SachsNatSchG i.V.m. § 30 BNatSchG (,Merkwitz Bachaue®)
»  Gebusch stickstoffreicher ruderaler Standorte (02.01.300): 900 m?
»  Ziergarten ohne Altbaumbestand (11.03.740): 95 m?
»  Waldanteil Flurstlicke 15/5+15/6 (auBerhalb Geltungsbereich): 297 m?

Im Untersuchungsgebiet wurden 53 Baume erfasst. Mindestens 5 Badume haben Baumhéhlen (2 Baume mit je
mind. 2 Spechthdhlen, 3 Baume mit je 1 Hohle).

Haufigste Baumart: Gewdhnliche Esche (Fraxinus excelsior), teils vitalitatsbeeintrachtigt. Haufig und vital:
Hohe Weide (Salix x rubens). Bemerkenswert: 3 Feld-Ulmen (Ulmus minor).

Hybridpappeln im Ubergangsbereich von Griinbrache zu Waldbesand befinden sich in der
Zusammenbruchsphase.

Keine streng geschiitzten Pflanzenarten nachgewiesen bzw. keine Standorteignung vorhanden.

b) Prognose bei Durchfiihrung

53 Baume befinden sich im Umwandlungsgebiet und miissen gerodet werden. Der westlich direkt
angrenzende Stieleichen-Hainbuchenwald bleibt unberlhrt erhalten. Die Rodung des Baumbestandes am
bestehenden Waldrand der Merkwitzer Bauchaue stellt einen Eingriff in eine wertvolle Waldstruktur dar, der
durch geeignete Mallnahmen ausgeglichen werden muss.

¢) MaBnahmen zu Vermeidung, Verringerung, Ausgleich erheblicher Umweltauswirkungen

» AAFB1: Externe Erstaufforstung 4.989 m? auf Flurstiick 184/a, Gemarkung Merkwitz (mindestens
1.531 m? erforderlich). Zielbiotoptyp: Stieleichen-Hainbuchenwald feuchter Standorte.

»  AAFB2: Anlage von Hecken und Streuobstwiese auf der Rodungsflache.

» VAFBS: Sichere Abgrenzung des geschitzten Biotops durch freiwachsende Hecke aus
einheimischen, standortgerechten Strauchern.

* Mit dem Landratsamt Forst und Landratsamt Umwelt wurde besprochen, dass vor der Rodung der
Baume im Umwandlungsgebiet in einer Vor-Ort-Begehung gepruft wird, ob vereinzelte Baume, die
keine Gefahr fiir die zu errichtenden Gebaude darstellen, erhalten werden kénnen (beispielsweise
solche, die eine Hohe von 30 m dank ihres natlrlichen Wachstums nicht erreichen oder gestutzt
werden kénnen)

3.6 Schutzgut Tiere

a) Bestand - Fledermause
Akustische Erfassung 2019/2020 (Detektorbegehungen, BatCorder) sowie erganzend 2022 und 2023.

Im Untersuchungsgebiet wurden 8 Fledermausarten nachgewiesen. Davon stehen 7 auf der Roten Liste
Sachsen (3x Vorwarnliste, 3x gefahrdet, 1x stark gefahrdet)

Alle 8 gefundenen Arten sind laut BnatSchG streng geschiitzte Arten laut FFH-Richtlinie sind 7 von Ihnen in
Anhang IV und eine in Anhang Il zu finden. Der Erhaltungszustand wird bei zwei Arten als giinstig
eingeschatzt, bei zwein allerdings als unzureichend.

Es wurde keine Wochenstuben nachgewiesen. Mogliche Nutzung von Baumhéhlen als Mannchenquartiere
und Rastquartiere nicht ausgeschlossen

Rote

Art Rote Liste . FFH- Erhaltungs-
ST (wissenschaftlich) Sachsen Ll:l)s“te Anhang ERELERIE zustand Sachsen
Braunes Langohr Plecotus auritus V \Y \Y) 8§ G
Breﬂﬂugslsﬂederma Eptesicus serotinus 3 3 \Y) 8§ U
Groler
Abendsegler Nyctalus noctula v V \Y) 8§ U
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4. Anderung des Bebauungsplans Nr. 25 ,Wohngebiet Merkwitz-Nord an der Seegeritzer Strafte”
Umweltbericht nach § 2a BauGB

Art (deutsch)

Mopsfledermaus

Bartfledermaus
(kl./gr.)
Mickenfledermaus

Rauhautfledermaus  Pipistrellus nathusii

Zwergfledermaus

. Rote
Art Rote Liste . FFH-
(wissenschaftlich) Sachsen Lss"te Anhang BNatSchG
Barbastella
barbastellus 2 2 I+ 88
Myotis mystacinus /
brandtii B - v 88
Pipistrellus 3 . v §§
pygmaeus
3 * \Y, 8§
Pipistrellus *
pipistrellus v 8§

Rote Liste: 2=stark gefahrdet, 3=gefahrdet, V=Vorwarnliste, *=ungefahrdet.
FFH: lI=Anhang Il FFH-RL , IV=Anhang IV FFH-RL
BnatSchG: §=besonders geschiitzte Art, §§=streng geschitzte Art

EHZ: G=giinstig U=

unzureichend

a) Bestand - Brutvogel

Erhaltungs-
zustand Sachsen

U

U

Erfassung 2019 und 2020 sowie erganzend 2022 und 2023. Ergebnis: 32 Brutpaare von 22 Brutvogelarten.
Keine Art im Anhang | Vogelschutzrichtlinie. Alle Arten mindestens ,besonders geschitzt*, keine ,streng

geschutzte* Vogelart britend. Bis auf eine Art sind alle Erhaltungszusténde als gunstig eingeordnet, fir eine
Art gilt unzureichender Erhaltungszustand.

Art (deutsch)

Amsel
Blaumeise
Buchfink

Buntspecht

Eichelhaher

Feldsperling
Gartenbaumlaufer

Gartenrotschwanz
Gelbspdétter
Grauschnépper

Klappergrasmiick
e
Kleiber
Kohimeise
Ménchsgrasmiick
e

Nachtigall
Rabenkrahe
Ringeltaube
Rotkehlchen

Art (wissen-  Brut- Rote Liste Rote  Arten-
schaftlich) paare Sachsen Liste Dtl. schutz
Turdus merula 2 * * H(A)
Parus caeruleus 2 * * H(A)
Fringilla coelebs 2 * * H(A)
Dendrocopos 1 * * H
major
Garrulus 1 * * H
glandarius
Passer 1 R N H
montanus
Passer 1 Y . H
montanus
Phoen{curus 1 3 v haB
phoenicurus
Hippolais icterina 1 \Y * haB
Musg/capa 1 N Vv H
Striata
Sylvia curruca 1 V * H
Sitta europaea 1 * * H(A)
Parus major 2 * * H(A)
Sylvia atricapilla 2 * * H(A)
Luscinia . .
1 H
megarhynchos
Corvus corone 1 * * H
Columba R R
palumbus 1 H(A)
Erithacus 3 * * H(A)

BNatSchG

w W W W w wWwwn W W W W W W W W LYW

Erhaltungs-
zustand
Sachsen

O OO

®

O OO0 0 060000 606 0oCc o o o
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4. Anderung des Bebauungsplans Nr. 25 ,Wohngebiet Merkwitz-Nord an der Seegeritzer Strafte”
Umweltbericht nach § 2a BauGB

. . Erhaltungs-
Art (deutsch) Art (W|s§en- Brut- Rote Liste _Rote Arten- BNatSchG  zustand
schaftlich) paare Sachsen Liste Dtl. schutz
Sachsen
rubecula
Star Sturnus vulgaris 2 * 3 H(A) § G
I Carduelis . .
Stieglitz carduelis H § G
- Troglodytes N .
Zaunkonig troglodytes 2 H(A) § G
. Phylloscopus # *
Zilpzalp collybita 1 H(A) § G

Rote Liste: 2=stark gefahrdet, 3=gefahrdet, V=Vorwarnliste, *=ungeféhrdet.
FFH: lI=Anhang Il FFH-RL , IV=Anhang IV FFH-RL
BnatSchG: §=besonders geschiitzte Art, §§=streng geschiitzte Art

Artenschutzrechtl. Bedeutung: H=haufige Brutvogelart, H(A)=haufige Vogelart, haB= hervorgehobene
artenschutzrechtliche Bedeutung

EHZ: G=glinstig, U=unzureichend

a) Bestand - Sonstige Artengruppen

» Reptilien: Keine Zauneidechsen und keine anderen Reptilienarten nachgewiesen. Vollsténdig
abgeschichtet.

»  Amphibien: Kein Nachweis mdglich — vollstandiges Fehlen amphibienfahiger Gewéasser.
» Libellen/Schmetterlinge: kein Nachweis, da Fehlen von geeigneten Gewéssern
» Holzbewohnende Kéfer: 3 Arten als potenziell relevant eingestuft; keine konkreten Nachweise im
Gebiet. Vor-Ort-Kontrolle bei Fallung.
b) Prognose bei Durchfiihrung

Durch Waldumwandlung gehen Fortpflanzungs- und Ruhestéatten sowie Lebensraum verloren: mind. 5
Hohlenbdume werden geféllt (Einfluss auf héhlenbritende Vogel, potenzielle Fledermausquartiere).

Betriebsbedingte Lichtemissionen und Hauskatzen stellen moglicherweise dauerhaftes Storungspotenzial fur
Flederméause und Vdgel des angrenzenden Biotops dar.

c¢) MaBnahmen zu Vermeidung, Verhinderung, Verringerung, Ausgleich erheblicher
Umweltauswirkungen

MaRnahme Bezug
VAFB1 - Bauzeitenregelung ~ Baumfallungen und Rodungen nur September bis Ende Februar (aullerhalb
Brutzeit Végel und Wochenstubenzeit Fledermause)

VAFB2 - Okologische Kontrolle aller Baumhohlen vor Fallung; Begleitung der Fallung; Bergung von
Baubegleitung Tieren

VAFB3 — Baumschutz DIN Schutz der Baume im Biotop Merkwitz Bachaue gem. DIN 18920

18920 (Kronenschutzzone = Kronenradius + 1,5 m)

VAFB4 - Erhalt von Totholz Geeignete Stammabschnitte eingriffsnah belassen; Ablagerung an
besonnten Stellen des neuen Waldrandes

VAFB5 - Abgrenzung Biotop  Freiwachsende Hecke aus einheimischen Strauchern als Sperrwirkung zum
Biotop

VAFB6 - Lichtemissionen Natriumdampf-Niederdrucklampen oder LED max. 3.000 K ohne UV-Anteil;
keine weitabstrahlenden Werbebeleuchtungen

VAFBT - Vogelschlagschutz ~ Ungeteilte Glasflachen = 3 m?: strukturiert/mattiert/eingeférbt oder
Folien/Rankgitter

AAFB1 - Erstaufforstung Mind. 1.531 m?, tats&chlich 4.989 m? auf Flurstlick 184/a, Gemarkung
Merkwitz; Zielbiotoptyp Stieleichen-Hainbuchenwald feuchter Standorte
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4. Anderung des Bebauungsplans Nr. 25 ,Wohngebiet Merkwitz-Nord an der Seegeritzer Strafte”
Umweltbericht nach § 2a BauGB

MaRnahme Bezug
AAFB2 - Hecken und Einheimische Straucher (Haselnuss, Weidorn, Pfaffenhiitchen, Schneeball
Streuobstwiese u.a.) + Streuobstbdume auf Rodungsflache

AAFB3 - 10 Vogelnistkasten 10 Nistkasten fiir Hohlenbriter am Rand des Waldbestands (Faktor 2 x 5
verlorene Hohlenbdume); Positionierung durch OBB

AAFB4 -5 Fledermauskasten 5 Fledermauskasten im Biotop Merkwitzer Bachaue; Positionierung durch
OBB

3.7 Schutzgut Landschaft / Landschaftsbild

a) Bestand und Bewertung

Die Untersuchungsflache gliedert sich in eine ruderale Brachflache mit Geblschen (ca. 900 m?) im Osten am
Thomas-Mintzer-Weg und einen Waldbestand im Westen langs des verrohrten Merkwitzer Baches (Biotop
,Merkwitz Bachaue®). Hybridpappeln im Ubergangsbereich befinden sich in der Zusammenbruchsphase. Das
Erscheinungsbild des Geltungsbereichs im Ist-Zustand zeigt sich als nicht besonders anschaulich oder
vielfaltig. Durch den hohen Bewuchs mit Brombeerflur, besteht fiir Passierende auch keinerlei wertvolle
Sichtbeziehung zur Bachaue.

b) Prognose bei Durchfiihrung

Die geplante Wohnbebauung flgt sich laut Planung harmonisch in die umgebende dérfliche Siedlung ein. 6
Einzelhduser parallel dem Straenverlauf folgend erméglichen zudem Blickachsen auf die dahinterliegende
Streuobstwiese.

¢) MaBnahmen zu Vermeidung, Verhinderung, Verringerung, Ausgleich erheblicher
Umweltauswirkungen

Durch die Regulierung der Bebauungsdichte mit einer GRZ von 0,45 und die 6 parallelen Einzelhduser mit
angrenzender Streuobstwiese und Hecke wird das dorfliche Erscheinungsbild gewahrt bzw. aufgewertet.

3.8 Schutzgut Menschen / Larm

a) Bestand

Das Plangebiet liegt am Westrand der Ortschaft Merkwitz. Angrenzend im Norden und Osten Wohnbebauung
sowie der Thomas-Miintzer-Weg, welcher eine Nebenstralle zur HauptstralRe Seegeritzer Strale darstellt.

Gewerblich bedingte Larmbelastungen wirken kaum auf das Plangebiet.
Das westlich von Merkwitz gelegene BMW-Werk stellt derzeitig keine relevante Gerauschemission dar.

Der Flughafen Leipzig/Halle ist fiir gelegentliche Gerduschimmissionen verantwortlich, da der Geltungsbereich
des Bebauungsplanes innerhalb des Nachtschutzgebietes des Flughafens liegt und somit insbesondere fiir
Schlafrdume erh6hte Schallschutzanforderungen gestellt werden.

Gerauschimmissionen von Stellplatzen, bzw. der Gemeinschaftsgarage ausgehend gehéren in Wohngebieten
zu Ublichen Alltagserscheinungen, die sich aufgrund des dérflichen Charakters der Umgebung in Grenzen
halten.

b) Prognose

Durch die geplanten 6 Einzelhduser und eine Gemeinschaftsgarage entstehen geringe zusétzliche
Verkehrsbewegungen. Erhebliche Larmkonflikte sind nicht zu erwarten.

¢) MaBnahmen zu Vermeidung, Verhinderung, Verringerung, Ausgleich erheblicher
Umweltauswirkungen

Im Bebauungsplan festgesetzte Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen:
»  Schallreflektierende AuBenwand- und Dachkonstruktionen sind nicht zulassig

* Bauteile, die der Hauptstralle Seegeritzer Strale zugewandt sind und an Aufenthaltsraume grenzen,
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Umweltbericht nach § 2a BauGB

mussen nach DIN 4109 hergestellt werden

» erhohte bauliche Schallschutzmalinahmen in Schlafrdumen (z.B. Liftungsanlagen)

3.9 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgiiter

Der Ortskern von Merkwitz ist durch einen Gutshof mit Wirtschaftsgebauden aus dem 18. Jahrhundert, einem
Herrenhaus um 1880 und weitere denkmalgeschiitzte Hofanlagen gepragt. Ortsbildpragend sind auferdem die
Bockwindmiihle und der Speicher des friiheren Miihlenanwesens (Alte Salzstralle 1a). (Quelle: Mokosch
2024, Blatt 2)

3.10 Schutzgut Biologische Vielfalt
Die Grunbrache und insbesondere die Waldflache verflgen uber eine hohe biologische Vielfalt.

» 22 Brutvogelarten (32 Brutpaare) — in Anbetracht der innerértlichen Lage als hoch zu werten. Der
Stieleichen-Hainbuchenwald mit Hohlenbdumen beherbergt hohe Artendiversitat an Hohlenbritern.

* 8 Fledermausarten nachgewiesen, darunter die Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) als Art
des Anhangs Il und IV der FFH-RL

Der verbleibende Stieleichen-Hainbuchenwald mit Alteichen und Hohlenbdumen bleibt vollstandig erhalten.

MaRnahmen zum Erhalt der biologischen Vielfalt entsprechen den bisher bereits genannten Vermeidungs-
MafRnahmen VAFB 1-7 und Ausgleichsmafinahmen AAFB 1-4

3.11 Wechselwirkungen

Die Wirkungen auf die einzelnen Schutzglter kdnnen sich auf Grund der bestehenden Wechselwirkungen
innerhalb und zwischen den Schutzgiitern gegenseitig verstarken bzw. es kénnen Beeintrachtigungen auf
Grund von Wirkungsverlagerungen entstehen:

»  Verlust der Waldvegetation (Schutzgut Pflanzen) beeintrachtigt gleichzeitig Habitatfunktion fir Tiere
(Hohlenbaume), Klimafunktion (Kaltluftproduktion) und Landschaftsbild

» Versiegelung (Schutzgut Flache/Boden) beeinflusst Wasserhaushalt (verringerte Versickerung) und
Kleinklima (erhéhte Oberflachentemperatur)

» Betriebsbedingte Lichtemissionen (Schutzgut Menschen) wirken als Storfaktor auf Fledermause und
den angrenzenden geschiitzten Biotop (Schutzgiiter Tiere, Biologische Vielfalt)

»  Erhalt und Aufwertung der Bachaue (AAFB1, AAFB2) wirkt positiv auf Wasser, Klima, Pflanzen, Tiere

4. Anderweitige Planungsmaglichkeiten und Prognose bei Nichtdurchfiihrung der Planung

Das Vorhaben wird im Verfahren nach § 3a BauGB aufgestellt. Die Flache war bereits Bestandteil des
rechtskraftigen Bebauungsplans Nr. 25.

Bei Nichtdurchflihrung einer Bebauung verbleiben die Flachen im IST-Zustand: Brachflache mit Geblischen
und Waldrand. Natlrliche Sukzession wiirde zur weiteren Ausbreitung des Wald-/GebUschbestandes fiihren.
Brombeerflur mit aufkommenden Robinien wiirde sich weiterentwickeln. Die Flache wurde in der
Vergangenheit mehrfach von Gehdlzen befreit und wiederholt bewachsen. Die Hybridpappeln im
Ubergangsbereich zum Waldrand wirden weiter absterben, da sie sich in ihrer natirlichen
Zusammenbruchsphase befinden. Das geschlitzte Biotop ,Merkwitz Bachaue® bliebe ohne Gefahrdung durch
BaumaRnahmen.

Wirde stattdessen eine Bebauung nach aktuell rechtskraftigem Bebauungsplan 25 (3. Anderung) stattfinden,
waren die Schutzguter Flache, Boden, Wasser sowie Tiere und Pflanzen einer hoheren Belastung ausgesetzt,
als sie durch die beantragte 4. Anderung zum Bebauungsplan 25 bestlinde.

Bei den anderweitigen Planungsmdglichkeiten ist zunachst der Verzicht auf die Entwicklung eines
Wohngebiets an diesem Standort zu Prifen. Um das Ziel des Bebauungsplans, die Erganzung des
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Wohngebietes zu verwirklichen, ist dieser Standort allerdings erforderlich.

Unter Abwagung der Varianten und unter Ber(cksichtigung des Ziels der Planung, der Entwicklung eines
Wohngebiets, wurde die aktuelle Planung verfolgt.

5. Uberwachung erheblicher Umweltauswirkungen (Monitoring gemiR § 4c BauGB)

5.1 Artenschutz und Kompensationsmafnahmen

* Kontrolle der Umsetzung und des Erfolgs der Ausgleichsmalnahmen AAFB1-AAFB4 durch die
Okologische Baubegleitung und im Rahmen des Folgemonitorings

«  Anzahl der Nistkdsten und Fledermauskéasten (AAFB3, AAFB4) kann sich entsprechend der OBB-
Ergebnisse erhdhen

» Erfolg der Erstaufforstung (AAFB1) auf Flurstiick 184/a, Gemarkung Merkwitz ist zu dokumentieren

5.2 Versickerungsanlage und Grundwasser

»  Kontrolle der Funktion der Muldenversickerung nach DWA-A 138 nach Fertigstellung und im Betrieb
»  Dokumentation des Bodenaustausches im Bereich der Sickeranlage

5.3 Schutz Biotop ,Merkwitz Bachaue”

»  Kontrolle der Wirksamkeit der ausgleichenden und vermeidenden MalRnahmen
+  Einhaltung der Lichtemissionsgrenzwerte: technische Abnahme bei Inbetriebnahme

6. Zusammenfassung

Der Umweltbericht wurde gemaR § 2a BauGB fiir den Bebauungsplan Nr. 25, 4. Anderung ,Wohngebiet
Merkwitz-Nord an der Seegeritzer Strafle” der Stadt Taucha erarbeitet. Verfahren: Regelverfahren nach
BauGB.

Geltungsbereich: Flurstiicke 15/4, 15/77 und 15/80, Gemarkung Merkwitz, 7.995 m2. Geplant: 6 Einzelhduser
(max. Breite 6,5 m, max. Lange 16 m) in einem Allgemeinen Wohngebiet (GRZ 0,45). (Quellen: BioCart 2023,
S. 5; Mokosch 2024)

Gegenstand des Planes sind vor allem Festsetzungen zur Schaffung der bauplanungsrechtlichen
Voraussetzungen fur die Entwicklung eines Wohngebietes fur 6 Einzelh@user auf einer derzeit als Griinbrache
nicht genutzten Flache innerhalb eines bestehenden Wohngebiets. Dabei sollen die Belange des
Umweltschutzes weitreichende Berticksichtigung finden. Das Plangebiet ist innerhalb des rechtskraftigen
Bebauungsplans Nr. 25 gelegen und dort als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt.

Wesentliche Umweltauswirkungen:

»  Waldumwandlung: 2.524 m? Stieleichen-Hainbuchenwald (geschitzter Biotop ,Merkwitz Bachaue*)
und Ruderalgebiisch werden umgewandelt. 53 Baume (mind. 5 Hohlenbaume) werden gefallt.
(Quellen: BioCart 2023; bioplan 2023b)

» Fauna: 8 Fledermausarten (alle FFH-Anhang IV, darunter Mopsfledermaus FFH-Anhang 1I+1V), 22
Brutvogelarten (32 BP), darunter Star (RL D 3) und Gartenrotschwanz (RL SN 3). Keine
Verbotstatbestande § 44 BNatSchG bei Umsetzung aller MaBnahmen. (Quelle: BioCart 2023)

» Boden/Wasser: Versiegelung im Bereich der Baufelder; Versickerung nach DWA-A 138 (kf = 2,27 x
107 m/s; Entleerungszeit 36,71 h; Bodenaustausch erforderlich). (Quelle: Mokosch 2024)

Kompensation: Externe Erstaufforstung (4.989 m?, Flurstiick 184/a, Gemarkung Merkwitz) sowie interne
MafRnahmen (Streuobstwiese 1.206 m?, Hecke 394 m?). Biotopwert-Saldo: +46.739 Punkte Uberschuss.
(Quellen: bioplan 2023b; BioCart 2023)
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Anhang I: Pflanzliste

Umweltbericht nach § 2a BauGB

Die nachfolgenden Artenlisten sind vollstandig aus den Textlichen Festsetzungen entnommen

Artenliste 1: Kleinbleibende Baume fiir den StraBenraum

Art (deutsch) Art (lateinisch) Hoéhe (m) Breite (m)
Feldahorn Acer campestre 10-15 —
Eingriffliger Weilkdorn Crataegus monogyna bis 10 6
Zweigriffliger Weidorn Crataegus laevigata 4-6 3
Vogelbeere Sorbus aucuparia 10-15 6-8
Echte Mehlbeere Sorbus aria 8-15 6-8
Schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia 10-12 6
Kugel-Ahorn (Zuchtform) Acer platanoides 'Globosum' 5-6 3-4
Rotdorn (Zuchtform) Crataegus I. 'Pauli’ 4-6 3
Artenliste 2: MittelgroRe bis groRe Straucher (Seegeritzer Strale / Bachaue)

Art (deutsch) Art (lateinisch) Hoéhe (m) Breite (m)
Hartriegel Cornus sanguinea 3-4 3
Haselnuss Corylus avellana 4-6 3
Liguster Ligustrum vulgare 3-5 3
Kreuzdorn Rhamnus cathartica 5-6 2-3
Salweide Salix caprea 5-10 3
Roter Holunder Sambucus racemosa 3-4 3
Artenliste 3: Kleine Straucher fiir Heckenpflanzung an Grundstiick 19/1

Art (deutsch) Art (lateinisch) Héhe (m) Breite (m)
Hartriegel Cornus sanguinea 34 3
Besenginster Cytissus scoparius 2-3 2-3
Einheimische Wildrosenarten Rosa ssp. bis 3 3
Brombeere Rubus fruticosus bis 2 1,5
Himbeere Rubus idaeus bis 2 1,5
Roter Holunder Sambucus racemosa 34 3
Artenliste 4: Heckenpflanzung an der Nordwestgrenze

Art (deutsch) Art (lateinisch) Hoéhe (m) Breite (m)
Faulbaum Frangula alnus 4-6 3
Schwarze Johannisbeere Ribes nigrum bis 2 1,5
Kratzbeere Rubus caesius ca. 1 3
Ohrchenweide Salix aurita bis 2 3
Grauweide Salix cinerea 3-5 3
Purpurweide Salix purpurea bis 3 3
Mandelweide Salix triandra 6-8 34
Roter Holunder Sambucus racemosa 3-4 3
Wasserschneeball Viburnum opulus 3-6 3-5
Artenliste 5: Kletterpflanzen fiir AuRenwénde, Mauern und Zaune

Art (deutsch) Art (lateinisch)
Wilder Wein Parthenocissus quinquefolia
Gemeine Waldrebe Clematis sinensis
Waldrebe Clematis vitalba
Efeu Hedera helix
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Umweltbericht nach § 2a BauGB

Anhang II: Quellenverzeichnis

Nachfolgend sind ausschlieflich die tatsachlich vorliegenden und ausgewerteten Quelldokumente aufgeflihrt.

Gutachten und Fachbeitrage

BIOCART (2023): Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (AFB) zum Bebauungsplan Nr. 25, 4. Anderung
~Wohngebiet Merkwitz-Nord an der Seegeritzer Stralle” in der Stadt Taucha (nach § 13a BauGB).
Dipl.-Ing. (FH) Jens Kipping, BioCart Okologische Gutachten, Taucha. Stand: 25.11.2023.

BIOCART (2020): Bebauungsplan Nr. 25 ,Merkwitz-Nord an der Seegeritzer Strale” der Stadt
Taucha. Faunistische Kartierung 2019/2020. Endbericht September 2020

BIOPLAN (2023a): Aktualisierung der Geholz- und Biotopkartierung zum Bebauungsplan Nr. 25
,Merkwitz-Nord an der Seegeritzer Strale®. Dr. Petra Strzelczyk. September 2023

BIOPLAN (2023b): Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung zum Bebauungsplan Nr. 25 ,Merkwitz-Nord an
der Seegeritzer Strae®. Dr. Petra Strzelczyk. September 2023 / 08.12.2023

IB HAUFFE GBR (2015): Flurstuck 15/4 im Bebauungsplan Nr. 25 der Stadt Taucha. Gehélz- und
Biotopkartierung. Unverdff. Gutachten

MOKOSCH, M. (2024): Hydrogeologisches Gutachten fiir die Versickerung von Oberflachenwasser.
04425 Taucha OT Merkwitz, Thomas-MUntzer-Weg, Flst. 15/4, 15/77, 15/80. Baugrundbiiro Dr.
Matthias Mokosch e.K. Ausgefertigt am 16.12.2024.

Planunterlagen

WANDERERARCHITEKTEN BDA (2023): Entwurf Bebauungsplan Nr. 25 mit Begriindung, Textlichen
Festsetzungen und Bebauungskonzept. Dipl.-Ing. Architekt BDA Ronald R. Wanderer, Leipzig. Stand
07.11.2023.

LANDESDIREKTION SACHSEN / GEOSN (2021): RAPIS-Kartenauszlige (DIGROK 06/2021).
Kartenausziige vom 24.06.2021, 01.06.2021, 26.08.2021.

LANDRATSAMT NORDSACHSEN (2021): Flurstlickskarte Gemarkung Merkwitz, M 1:500, erstellt am
05.08.2021.

Behdrdenunterlagen / Protokolle

LRA NORDSACHSEN (2016): Stellungnahme als TOB gem. § 4 Abs. 1 BauGB vom 26.10.2016.
LRA NORDSACHSEN (2017): Protokoll zur Beratung am 24.01.2017 im Landratsamt Nordsachsen.

Besprechungsprotokoll vom 22.07.2021 mit Vertretern LRA Nordsachsen, wandererarchitekten,
BioCart.

Besprechungsprotokoll vom 11.10.2021 mit Vertretern LRA Nordsachsen, wandererarchitekten,
BioCart.

Gesetze und technische Regelwerke (Auswahl)

Baugesetzbuch (BauGB), insbesondere §§2 Abs. 4, §2a, §4c, §13a, §18
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), insbesondere §§14, 15, 18, 30, 44, 45

Séachsisches Naturschutzgesetz (SachsNatSchG), insbesondere § 21

Séchsisches Waldgesetz (SachsWaldG), insbesondere § 25 Abs. 3 (Waldabstand 30 m)

Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie)

Richtlinie 2009/147/EG (Vogelschutzrichtlinie)

DWA-A 138: Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser
DIN 18920: Schutz von Baumen, Pflanzenbestéanden und Vegetationsflachen bei BaumalRnahmen

20| Seite



	1. Einleitung und Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte des Bebauungsplans
	1.1 Anlass und Ziel der Planung
	1.2 Lage und Geltungsbereich
	1.3 Flächenbilanz der wesentlichen Festsetzungen
	1.4 Wesentliche umweltrelevante Festsetzungen

	2. Fachliche Grundlagen und Ziele des Umweltschutzes
	2.1 Schutzgebiete gemäß BNatSchG / SächsNatSchG
	2.2 Regionalplan
	2.3 Flächennutzungsplan / Landschaftsplan
	2.4 Rechtskräftiger Bebauungsplan
	2.5 Grünordnungsplan
	2.6 Eingriffsregelung
	2.7 Artenschutz
	2.8 Anfälligkeit für Unfälle oder Katastrophen
	2.9 Verwendete Gutachten und Unterlagen
	2.10 Festlegung des Umfanges und Detaillierungsgrades der Ermittlung der Umweltbelange

	3. Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Umweltauswirkungen
	Nachfolgend werden die aufgrund der Festlegung des Umfanges und Detaillierungsgrades der Ermittlung der Umweltbelange in der Umweltprüfung ermittelten erheblichen Umweltauswirkungen beschrieben und bewertet.
	3.1 Schutzgut Fläche
	a) Bestand und Bewertung
	b) Prognose bei Durchführung der aktuellen Planung
	c) Maßnahmen zu Vermeidung, Verringerung, Ausgleich erheblicher Umweltauswirkungen

	3.2 Schutzgut Boden
	a) Bestand und Bewertung
	b) Prognose bei Durchführung
	c) Maßnahmen zu Vermeidung, Verringerung, Ausgleich erheblicher Umweltauswirkungen

	3.3 Schutzgut Wasser
	a) Bestand und Bewertung
	- Grundwasser/Niederschlagswasser
	- Oberflächengewässer
	b) Prognose bei Durchführung
	c) Maßnahmen zu Vermeidung, Verringerung, Ausgleich erheblicher Umweltauswirkungen
	- Abwasser

	3.4 Schutzgut Klima
	a) Bestand und Bewertung
	b) Prognose bei Durchführung
	c) Maßnahmen zu Vermeidung, Verringerung, Ausgleich erheblicher Umweltauswirkungen

	3.5 Schutzgut Luft
	a) Bestand und Bewertung
	b) Prognose bei Durchführung
	c) Maßnahmen zu Vermeidung, Verringerung, Ausgleich erheblicher Umweltauswirkungen

	3.5 Schutzgut Pflanzen
	a) Bestand und Bewertung
	b) Prognose bei Durchführung
	c) Maßnahmen zu Vermeidung, Verringerung, Ausgleich erheblicher Umweltauswirkungen

	3.6 Schutzgut Tiere
	a) Bestand – Fledermäuse
	a) Bestand – Brutvögel
	a) Bestand – Sonstige Artengruppen
	b) Prognose bei Durchführung
	c) Maßnahmen zu Vermeidung, Verhinderung, Verringerung, Ausgleich erheblicher Umweltauswirkungen

	3.7 Schutzgut Landschaft / Landschaftsbild
	a) Bestand und Bewertung
	b) Prognose bei Durchführung
	c) Maßnahmen zu Vermeidung, Verhinderung, Verringerung, Ausgleich erheblicher Umweltauswirkungen

	3.8 Schutzgut Menschen / Lärm
	a) Bestand
	b) Prognose
	c) Maßnahmen zu Vermeidung, Verhinderung, Verringerung, Ausgleich erheblicher Umweltauswirkungen

	3.9 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter
	3.10 Schutzgut Biologische Vielfalt
	3.11 Wechselwirkungen

	4. Anderweitige Planungsmöglichkeiten und Prognose bei Nichtdurchführung der Planung
	5. Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen (Monitoring gemäß § 4c BauGB)
	5.1 Artenschutz und Kompensationsmaßnahmen
	5.2 Versickerungsanlage und Grundwasser
	5.3 Schutz Biotop „Merkwitz Bachaue“

	6. Zusammenfassung
	Anhang I: Pflanzliste
	Artenliste 1: Kleinbleibende Bäume für den Straßenraum
	Artenliste 2: Mittelgroße bis große Sträucher (Seegeritzer Straße / Bachaue)
	Artenliste 3: Kleine Sträucher für Heckenpflanzung an Grundstück 19/1
	Artenliste 4: Heckenpflanzung an der Nordwestgrenze
	Artenliste 5: Kletterpflanzen für Außenwände, Mauern und Zäune

	Anhang II: Quellenverzeichnis
	Gutachten und Fachbeiträge
	Planunterlagen
	Behördenunterlagen / Protokolle
	Gesetze und technische Regelwerke (Auswahl)


